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Gebührensatzung der Stadt Oer-Erkenschwick über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen 

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 24.Mai 2011 (GV NRW S. 271), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 
und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV.NW.S.712/SGV.NRW.610), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30.Juni 2009 (GV.NRW.S.394) und des § 65 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juni 
1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16 März 
2010 (GV NRW. S.185) sowie § 10 der „Satzung über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der Stadt 
Oer-Erkenschwick“ vom 01.12.2005. 

hat der Rat der Stadt Oer-Erkenschwick in seiner Sitzung am 01.12.2011 folgende 
Gebührensatzung beschlossen. 

 

§ 1 
Gebührentatbestand 

 
Gemäß § 10 der Satzung der Stadt Oer-Erkenschwick über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen erhebt die Stadt Benutzungsgebühren. 
 
 

§ 2 
Gebührensätze 

 
Die Benutzungsgebühr beträgt für die Entsorgung  von Grundstücksentwässerungs-
anlagen 
 
 
a)       als Grundgebühr je Entsorgung  42,52 € 

 
 
b) als Zusatzgebühr je m

3
 Abfuhrmenge 30,83 €/m³ 

 abgefahrenen Klärschlamms 

  
 

§ 3 
Gebührenbemessungsmaßstab 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird nach der Anzahl der Entsorgungen (Grundge-

bühr) und der an der Messeinrichtung des Entsorgungsfahrzeugs festge-
stellten Menge des abzufahrenden  Inhalts der Grundstücksentwässe-
rungsanlage (Zusatzgebühr) bemessen. Bei der Feststellung des Messer-
gebnisses und bei der Gebührenberechnung werden volle und zehntel m³ 
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berücksichtigt. Zur Abfuhrmenge gehört auch das etwa erforderliche Spül-
wasser. 

 
(2) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Grubeninhalts zu 

ermitteln und von dem Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten 
zu bestätigen. 

 
 Falls der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen gem. § 6 der 

Satzung der Stadt  Oer-Erkenschwick über die Entsorgung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen nicht oder nicht ausreichend nachkommt und 
sich daraus Mehraufwendungen ergeben, ist er zum Ersatz der hierdurch 
bedingten Mehrkosten verpflichtet. 

 
 

§ 4 
Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung der 

Entsorgung von  Grundstücksentwässerungsanlagen.  
 
(2) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entsorgung der jeweiligen 

Grundstücksentwässerungsanlage Eigentümer eines an die Grubenentsor-
gung angeschlossenen Grundstücks ist. Mehrere Gebührenpflichtige haf-
ten als Gesamtschuldner. 

 
(3) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird dem Gebührenpflichtigen 

durch einen Gebührenbescheid bekannt gegeben. Die Benutzungsgebühr 
wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung 
über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen vom 09.12.2010 
außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Gebührensatzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen der Stadt Oer-Erkenschwick wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf 
folgende Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen diese Satzung oder sonstige ortsrecht-
liche Bestimmung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b)       die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungs-

gemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan- 
det, der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
Oer-Erkenschwick, den 12.12.2011 
 
 
Menge 
Bürgermeister 


